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KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN!

Das bedruckte Papier, das ihr mit diesem Lohnvertrag in Händen haltet, ist 
sehr viel mehr wert, als es auf den ersten Blick scheint: Es bedeutet gere-
gelte Einkommen und faire Arbeitsbedingungen für alle Arbeiterinnen und 
Arbeiter in vielen Branchen. Es schafft außerdem für die Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte die Möglichkeit, zusätzlich maßgeschneiderte Betriebsver-
einbarungen abzuschließen.

Was auf diesen Seiten geschrieben steht, ist Ergebnis gemeinsamer Ver-
handlungen der Gewerkschaft PRO-GE und der Betriebsrätinnen und Be-
triebsräte der einzelnen Branchen mit den jeweiligen Verhandlungsteams 
der Unternehmen. Bei diesen Verhandlungen, die jedes Jahr aufs Neue 
stattfinden, zeigt sich immer wieder: Je stärker eine Gewerkschaft ist – also 
je mehr Mitglieder es in einer Branche gibt – umso erfolgreicher können 
wir verhandeln. Weil viele Mitglieder das Ass im Ärmel der Gewerkschaften 
sind!  

Auch jene Kolleginnen und Kollegen, die nicht Mitglieder einer Gewerkschaft 
sind, kommen in den Genuss von Lohnerhöhungen und Verbesserungen bei 
den Arbeitsbedingungen. Wenn wir sie dafür gewinnen können, uns eben-
falls mit ihrer Stärke bei den Verhandlungen zu unterstützen, hat das für 
uns alle Vorteile! Denn wir könnten noch stärker verhandeln, wenn wir noch 
mehr wären – und das ist wohl das beste Argument, um viele Kolleginnen 
und Kollegen davon zu überzeugen, Mitglied der Gewerkschaft zu werden!

Der Bundesvorstand der Gewerkschaft PRO-GE.
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ÜBERBLICK DER LOHNBEWEGUNG 2017

Deine Gewerkschaft PRO-GE und deine Betriebsräte haben nach sehr 
intensiven Verhandlungen am 20. Juli 2017 einen neuen Lohnvertrag für die 
Beschäftigten in der gewerblichen Mischfuttererzeugung durchgesetzt. 

Mit Geltungstermin 1. August 2017 konnten folgende neue kollektivvertragli-
che Mindestlöhne vereinbart werden:

Lohnkategorie Monatslohn Gew. Beitrag
 1. 1.898,37 18,98
 2. 1.669,68 16,69
 3. 1.625,41 16,25
 4. 1.519,30 15,19
 5. 1.447,03 14,47

Die kollektivvertraglichen Mindestlöhne wurden in den Lohnkategorien 1 bis 
4 um + 1,75 % und in der Lohnkategorie 5 um + 1,80 % erhöht. Außerdem 
wurde ein Stufenplan zur Erreichung von 1.500 Euro bis zum Jahr 2019 
vereinbart. Ferner konnte bei den Lehrlingsentschädigungen eine Erhöhung 
um durchschnittlich + 2,19 % erzielt werden. Die Internatskostenvergütung 
wurde von 50 % auf 65 % angehoben. Günstigere betriebliche Regelungen 
bleiben aufrecht.

Auch das Lohnkomitee der Müller möchte sich für deine Mitgliedschaft recht 
herzlich bedanken und fordert jene auf, die noch nicht bei unserer Gewerk-
schaftsbewegung sind, beizutreten. Nähere Informationen über unsere 
Serviceleistungen erhältst du bei deinem Betriebsrat und der Gewerkschaft 
PRO-GE.
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L O  H  N  V  E  R  T  R  A G

abgeschlossen zwischen der Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe, Bun-
desverband der Müller und Mischfuttererzeuger, 1045 Wien, Wiedner Haupt-
straße 63 und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft 
PRO-GE, 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1.

I. Geltungsbereich

Dieser Lohnvertrag gilt:

a) Räumlich:  Für das gesamte Bundesgebiet.

b) Fachlich:  Für alle Mischfuttererzeuger, die dem Bundesverband der 
Müller und Mischfuttererzeuger (Berufsgruppe gemäß § 49 
WKG) in der Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe ange-
hören, soferne diese Erzeugung jahresumsatzmäßig über-
wiegt.

c) Persönlich: Für alle in diesen Betrieben beschäftigten Arbeiter und 
Arbeiterinnen sowie gewerbliche Lehrlinge.

II. Geltungsbeginn

Diese Lohnvereinbarung tritt mit 1. August 2017 in Kraft.
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III. Lohnsätze

Die nachfolgend angeführten Löhne wurden auf Basis der 40-stündigen 
Arbeitswoche abgeschlossen (Stundenlohn = Monatslohn dividiert durch 
173).

K a t e g o r i e n Monatslohn
 EURO

1. ProfessionistInnen und FacharbeiterInnen 1.898,37
2. KraftfahrerInnen 1.669,68
3. Qualifizierte ArbeitnehmerInnen, Portiere/

Portierinnen und WächterInnen 1.625,41
4. Angelernte ArbeitnehmerInnen 1.519,30
5. Sonstige ArbeitnehmerInnen 1.447,03

IV. Lehrlingsentschädigungen

in EURO/Monat
1. Lehrjahr 500,00
2. Lehrjahr 705,00
3. Lehrjahr 870,00

V. Zulagen und Prämien

Betrieblich gewährte Zulagen und Prämien werden durch das Übereinkom-
men nicht berührt.

Soweit innerbetriebliche Schmutz- oder sonstige Erschwerniszulagen gege-
ben werden, gelten sie als ein Bestandteil dieser Vereinbarung.
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VI. Begünstigungsklausel

Die Lohnvereinbarung darf nicht zum Anlass genommen werden, günstigere 
betriebliche Vereinbarungen herabzusetzen.

VII. Internatskosten

Den Lehrlingen im Bereich des Mischfuttergewerbes werden in allen 3 Lehr-
jahren die anfallenden Internatskosten für den Besuch der Berufsschule in 
der Höhe von 65 % der tatsächlichen Kosten vergütet. 

VIII. Sonderregelung für die Lohnkategorie 5

Für die Lohnkategorie 5 wird vereinbart, dass diese beim Abschluss 2018 
und 2019 auf Grundlage der normalen Lohnerhöhung angehoben wird. Mit 
dem Abschluss 2019 erfolgt zumindest eine Erhöhung auf den Mindestlohn 
in Höhe von € 1.500,00. 

Wien, am 20. Juli 2017

BUNDESINNUNG DER LEBENSMITTELGEWERBE

 Bundesinnungsmeister Innungsmeister
 KommR Willibald MANDL  Ing. Eduard LANGER 

Bundesinnungsgeschäftsführerin
DI Anka LORENCZ

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT PRO-GE

 Bundesvorsitzender Bundessekretär
 Rainer WIMMER Peter SCHLEINBACH

Sekretär
Erwin A. KINSLECHNER
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